
Stadt Klütz 
 
 

Beschlussvorlage 
BV/02/23/107 
öffentlich 

 

 
 
 

2. Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung für 
die Schulsporthalle in Klütz 

Organisationseinheit: 

Bauwesen 
Datum 

29.09.2023 
Bearbeiter: 

Christian Körner 
Verfasser: 

Christian Körner 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Finanzausschuss der Stadt Klütz (Vorberatung) 16.10.2023 Ö 
Hauptausschuss der Stadt Klütz (Vorberatung) 23.10.2023 N 
Stadtvertretung Klütz (Entscheidung) 06.11.2023 Ö 

 
Sachverhalt: 
Die Sporthalle Klütz soll zukünftig auch für feierliche Veranstaltungen, wie z.B. 
Faschingseröffnung, Feuerwehrball etc. genutzt werden. Im Finanzausschuss der Stadt Klütz 
vom 5.6.2023 wurde hierzu das weitere Vorgehen abgestimmt. Unter anderem ist es 
erforderlich, die bestehende Entgeltordnung anzupassen. Um Gestaltungsmöglichkeiten 
aufzuzeigen, hat die Verwaltung die Satzungen der umliegenden Gemeinden als Anlage 
beigefügt. Diese sollen als Unterstützung dienen, um die 2. Änderung der Benutzungs- und 
Entgeltordnung für die Schulsporthalle in Klütz zu erarbeiten.   
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt die 2. Änderung der Benutzungs- und 
Entgeltordnung für die Schulsporthalle in Klütz. 
  
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 
 
 Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden. 
 durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto: 
 durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto: 
 
 über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen 
 unvorhergesehen und 
 unabweisbar und  

 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen): 
 
 

Deckung gesichert durch 
 Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:  
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 Keine finanziellen Auswirkungen. 

 

 

Anlage/n: 
1 Benutzungs-

_und_Entgeltordnung_f_r_die_Sporthalle_der_Stadt_Kl_tz_vom_19._Oktober_
2015 öffentlich 
 

2 1. Änderung zur Benutzungs- und Entgeltordnung für die Schulsporthalle der 
Stadt Klütz öffentlich 
 

3 1992_335_1 Dassow öffentlich 
 

4 benutzungs_und_entgeltordnung_fuer_komm._einrichtungen_bereich_schulen
_inkl._anlage_a_+_b (2) Landkreis NWM öffentlich 
 

5 Entgeltordnung-Sportanlagen Schwerin öffentlich 
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Benutzungs- und Entgeltordnung für die Benutzung der Dornbuschhalle der Stadt 
Dassow vom 7. Juni 2011 

Nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 18.05.2011 wird folgende 
Benutzungs- und Entgeltordnung erlassen: 

§1 
Reqelnutzunq 

(1) Die Sport- und Mehrzweckhalle befindet sich im Eigentum der Stadt Dassow und trägt 
den Namen Dornbuschhalle. 

(2) Die Dornbuschhalle einschließlich der Nebenräume steht vornehmlich der Regionalen 
Schule mit Grundschule der Stadt Dassow für deren Schulsportunterricht zur 
Verfügung. 

§2 
Sondernutzunq (außerschulische Nutzunq) 

(1) Vereine und sonstige Einrichtungen mit gemeinnützigen und kulturellen Zielen 
können die Dornbuschhalle der Stadt Dassow nutzen, soweit schulische Belange 
nicht entgegenstehen. 

(2) Die Dornbuschhalle kann entsprechend dieser Benutzungs- und Entgeltordnung von 
Dritten in Anspruch genommen werden, wenn die Veranstaltung der Förderung des 
sportlichen und kulturellen Lebens in der Stadt dient. 

(3) Die Dornbuschhalle kann entsprechend dieser Benutzungs- und Entgeltordnung von 
Dritten in Anspruch genommen werden (private Veranstaltungen), wenn der Nutzung 
§ 1 und § 2 Abs. 1 und 2 nicht entgegenstehen. 

(4) Davon unberührt bleibt das Recht der Stadt Dassow, die Dornbuschhalle und 
Nebenräume zur Wahrnehmung ihrer eigenen Aufgaben zu nutzen. 

(5) Bei Veranstaltungen im Sinne dieser Benutzungs- und Entgeltordnung ist der 
Bürgermeister bzw. ein Beauftragter Inhaber des Hausrechts. 

§3 
Anträqe auf Benutzunq/Genehmiqunq 

(1) Einer Genehmigung zur Nutzung für den Schulsportunterricht bedarf es nicht. Die 
Nutzung wird über einen Belegungsplan geregelt, der pro Schuljahr aufgestellt wird. 

(2) Die Zulassung zur Benutzung nach § 2 erfolgt durch den Abschluss einer 
Nutzungsvereinbarung. Diese wird auf Antrag für eine einmalige Benutzung oder für 
die Benutzung auf Dauer innerhalb eines bestimmten Zeitraumes schriftlich 
geschlossen. 

(3) Die Genehmigung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt. Der 
Widerruf kann insbesondere bei Vorliegen eines der in Abs. 10 aufgeführten Gründe 
erfolgen. Bei Widerruf besteht kein Anspruch auf Entschädigung. 

(4) Die Genehmigung erfolgt nur unter Nachweis einer ausreichenden 
Haftpflichtversicherung, durch die auch Freistellungsansprüche der Stadt gedeckt 
werden. 
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(5) Die Genehmigung zur Benutzung der Dornbuschhalle kann auch für einzelne 
Sportflächen und entsprechende Nebenräume erteilt werden. Sie kann mit Auflagen 
versehen werden. 

(6) Die Genehmigung zur Benutzung der Dornbuschhalle schließt, soweit nicht anderes 
bestimmt ist, die Benutzung der zur Anlage gehörenden Einrichtungsgegenstände 
und Gerätschaften ein. Im Übrigen richten sich Inhalt und Umfang der Genehmigung 
nach der zwischen dem Benutzer und der Stadt Dassow getroffenen 
Nutzungsvereinbarung. 

(7) Anträge auf Benutzung der Dornbuschhalle von Antragstellern sind spätestens 2 
Wochen vor Beginn der Veranstaltung schriftlich an den Bürgermeister der Stadt 
Dassow über das Amt Schönberger Land zu richten. 

(8) Die Anträge müssen Angaben über den Zeitpunkt bzw. Zeitraum der Veranstaltung, 
die Art der Veranstaltung, Zahl der Teilnehmer, sowie die Anschrift der volljährigen 
Person und deren Stellvertreter, die für die Durchführung der Veranstaltung 
verantwortlich sind, enthalten. 

(9) Mit der Antragstellung erkennt der Benutzer die Benutzungsordnung gemäß § 5 und 
die Hausordnung als für ihn verbindlich an und bestätigt dieses durch Unterschrift. 

(10) Die Genehmigung kann versagt werden, wenn die pflegliche Behandlung der 
Dornbuschhalle als nicht gesichert erscheint, wenn der Benutzer früher gröblich oder 
wiederholt gegen die Hausordnung verstoßen hat oder wenn zu befürchten ist, dass 
er das nach der Entgeltordnung zu zahlende Entgelt nicht entrichtet. 

§4 
Haftung 

(1) Der Benutzer haftet für alle Schäden, die der Stadt infolge der Benutzung an der 
überlassenen Dornbuschhalle einschließlich Nebenräumen, den Sportgeräten und 
den Zugangswegen zu den Hallen entstehen, es sei denn, dass diese auf Abnutzung 
oder Materialfehler zurückzuführen oder trotz ordnungsgemäßen Gebrauchs 
eingetreten sind. Der Schadensersatz ist in Geld zu leisten. 

(2) Vom Benutzer kann vor Erteilung der Benutzungsgenehmigung ein Nachweis dafür 
gefordert werden, dass eine ausreichende Haftpflichtversicherung besteht, durch 
welche etwaige, im Zusammenhang mit der Benutzung der überlassenen Räume 
stehende Schadensersatzansprüche abgedeckt werden. 

Der Benutzer stellt die Stadt Dassow von etwaigen Haftpflichtansprüchen seiner 
Bediensteten, Mitglieder und Beauftragten, der Besucher seiner Veranstaltung und 
sonstiger Dritter von Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Benutzung der 
Dornbuschhalle, Sportgeräte und der Zugänge zu den Hallenräumen und Anlagen 
stehen. 

(4) Die Stadt Dassow und deren Bedienstete haften gegenüber dem Benutzer nur dann, 
wenn der jeweilige Schadensfall im Zusammenhang mit der Benutzung der 
überlassenen Räumlichkeiten steht und allein auf ein vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verhalten der Stadt Dassow bzw. eines ihrer Bediensteten 
zurückzuführen ist. 

(5)  Die Stadt Dassow haftet nicht für Schäden, die infolge der Benutzung der 
Dornbuschhalle, der Nebenräume und der Sportgeräte entstehen. Dies gilt auch bei 
Diebstahl von Garderobe und mitgeführten Wertsachen. 

(3) 

2 
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(6) Von der Regelung nach den Abs. 4 und 5 bleibt die Haftung der Stadt als 
Grundstückseigentümerin für den sicheren Bauzustand im Rahmen von § 836 
Bürgerliches Gesetzbuch unberührt. 

§5 
Benutzunosordnung 

(1) Die Stadt Dassow verurteilt Veranstaltungen mit extremistischen, rassistischen oder 
antidemokratischen Inhalten. Der Mieter stellt sicher, dass insbesondere weder die 
Freiheit und Würde des Menschen in Wort oder Schrift verächtlich gemacht noch 
Symbole, die im Geist verfassungsfeindlicher oder verfassungswidriger 
Organisationen stehen oder diese repräsentieren, verwendet oder verbreitet werden. 

(2) Bei Benutzung der Dornbuschhalle gelten die Umkleide-, Toiletten- und Duschräume 
sowie die Turn- und Sportgeräte als mit überlassen, soweit dies nicht ausdrücklich 
anders vertraglich geregelt bzw. ausgeschlossen ist. 

(3) Das Umziehen hat nur in den Umkleideräumen zu erfolgen. 

(4) Der Sportbetrieb darf nur in Sportbekleidung und nur in Turnschuhen mit nicht 
färbenden Sohlen, die außerhalb der Halle nicht benutzt werden, durchgeführt 
werden. 

(5) Das Rauchen und das Mitführen von Tieren ist in der Dornbuschhalle einschließlich 
der Nebenräume untersagt. 

(6) Die Dornbuschhalle und die Nebenräume dürfen erst betreten werden, wenn der 
verantwortliche Leiter der Veranstaltung anwesend ist. Der verantwortliche Leiter hat 
während der Veranstaltung ständig anwesend zu sein. 

(7) Vor Beginn der Veranstaltung hat der verantwortliche Leiter die Dornbuschhalle und 
die überlassenen Turn- und Sportgeräte auf ihren ordnungsgemäßen Zustand und 
ihre Sicherheit zu überprüfen. Er muss sicherstellen, dass schadhafte Geräte oder 
Anlagen nicht benutzt werden. Sie gelten als ordnungsgemäß übergeben, wenn nicht 
sofort Mängel angezeigt werden. 

(8)  Alle Benutzer sind verpflichtet, die gesamte Anlage der Dornbuschhalle und die 
überlassenen Turn- und Sportgeräte pfleglich zu behandeln. Zur Schonung der 
Geräte und des Fußbodens müssen Geräte, die nicht mit Rollen oder 
Gleitvorrichtungen versehen sind, beim Transport getragen werden. 

(9) Fußballtraining in den Dornbuschhalle ist nur bei ungünstiger Witterung während des 
Winterhalbjahres (Oktober bis April) und nur bei besonderer Schonung der Halle 
erlaubt. 

(10) Nach Beendigung der Benutzungszeit sind die überlassenen Turn- und Sportgeräte 
an ihren vorgesehenen Platz zu schaffen und die Dornbuschhalle und Nebenräume 
ordnungsgemäß durch den verantwortlichen Leiter, der als Letzter die Halle verlässt, 
an die Hallenaufsicht zu übergeben. Dabei sind die in den Hallen oder an den 
Sportgeräten entstandene Schäden anzuzeigen. 

3 
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(11) Bei Veranstaltungen, bei denen Zuschauer anwesend sind, hat der Benutzer das 
erforderliche Ordnungspersonal zu stellen und dafür Sorge zu tragen, dass die 
Zuschauer nur die für sie vorgesehenen Teile der Dornbuschhalle betreten und diese 
Benutzungsordnung und die Hausordnung beachten. Das Betreten der Sportfläche 
mit Straßenschuhen ist grundsätzlich nicht gestattet. Hiervon sind Veranstaltungen, 
bei denen der Schutzbelag für den Halleninnenraum ausgelegt ist, ausgenommen. 

(12) Die Hausordnung gilt für alle Benutzer verbindlich. 

§6 
Entoelttarif 

(1) Das Benutzungsentgelt richtet sich nach dem privatrechtlichen Entgelttarif, der als 
Anlage Bestandteil dieser Benutzungs- und Entgeltordnung ist. 

(2) Mit dem Benutzungsentgelt sind die üblichen Kosten für Abnutzung, Heizung, 
Beleuchtung und Reinigung der Dornbuschhalle sowie der dazugehörigen sanitären 
Einrichtungen und Verkehrsflächen abgegolten. 
Erfordert die anlässlich einer Veranstaltung verursachte Verschmutzung der 
Einrichtung eine spezielle, mit zusätzlichen Kosten verbundene Reinigung, wird ein 
Zusatzentgelt in Höhe der der Stadt Dassow entstehenden Selbstkosten erhoben. 

(3) Das Benutzungsentgelt ist bei einmaliger Nutzung acht Tage vor Beginn der 
Veranstaltung zu entrichten. Bei einer regelmäßig wiederkehrenden Nutzung ist das 
Nutzungsentgelt monatlich im Voraus zu entrichten. 

(4) Die Kaution ist mit dem Nutzungsentgelt zu entrichten. Wenn keine Beanstandungen 
vorliegen, wird die Kaution erstattet. 

§7 
In-Kraft-Treten 

(1) Diese Benutzungs- und Entgeltordnung tritt mit Wirkung vom 01.07.2011 in Kraft. 

Dassow, den 7. Juni 2011 

4 

Bürgermeister 
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1. Änderung der Anlage zu § 6 Abs. 1 der Benutzungs- und Entgeltordnung für die 
Benutzung der Dornbuschhalle der Stadt Dassow vom 07.06.2011 

Gültig ab 01.01.2012  

Ent elttarif , 
Entgelttarif 

1. Veranstaltungen _private 
a)  Kulturraum pro Stunde 15,00 € 

pro Tag 90,00€ 
b)  Speiseraum pro Stunde 15,00 € 

pro Tag 80,00€ 
c)  Hauswirtschaftsraum pro Tag 70,00 € 

d)  private Sportnutzung pro Stunde und Feld 10,00€ 

2. _Training 
2.1 ortsansässige Vereine 
a)  pro Feld 0,00€ 
b)  2 Felder 0,00 € 

2.2 andere Vereine 
a)  pro Feld 300,00 € 
b)  2 Felder 500,00 € 

3. Wettkämpfe! Turniere 
3.1 ortsansässige Vereine 
a)  pro Feld 0,00€ 

b)  2 Felder 0,00 € 
3.2 andere Vereine 
a)  pro Feld 300,00 € 
b)  2 Felder 500,00 € 

4 Veranstaltun • en 
4.1 ortsansässi • er Vereine 
a)  pro Feld 0,00€ 

b)  2 Felder 0,00 € 

4.2 andere Veranstalter 
bei Veranstaltungen ohne Eintritt 

a)  pro Feld 300,00 € 

b)  2 Felder 500,00 € 

4.3 andere Veranstalter 
bei Veranstaltungen mit Eintritt 

a)  pro Feld 400,00 € 

b)  2 Felder 600,00 € 

5. Gastronomische Versorgung 
a)  ganze Halle 250,00 € 

b)  halbe Halle 150,00 € 

c)  Im Foyer 80,00€ 

1 

13 von 28 in Zusammenstellung



Für den Verkauf von Kuchen, Kaffee und alkoholfreien Getränken bei Wettkämpfen und 
Turnieren ist kein Entgelt zu entrichten. 

Für den Verkauf von Kuchen, Kaffee, alkoholfreien sowie alkoholischen Getränken ist 
seitens der ortsansässigen Vereine kein Entgelt zu entrichten. 

200,00 € Kaution  
(bei anderen Veranstaltern und anderen Vereinen) 
Verleihen von Mobiliar 
Das Verleihen von Mobiliar ist nicht zulässig. 

6.  

7.  

Bürgermeister 

r 

/ 3  

2 
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Benutzungs- und Entgeltordnung  
des Landkreises Nordwestmecklenburg  
für die Nutzung kommunaler Einrichtungen des Bereiches Schulen 
 
 
Auf der Grundlage des § 104 Abs. 3 der Kommunalverfassung des Landes Mecklen-
burg- Vorpommern vom 13. Juli 2011, verkündet als Art. 1 des Gesetzes über die 
Kommunalverfassung und zur Änderung weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften 
vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011 S.777) und des § 1 Abs. 3 Kommunalabgaben-
gesetz des Landes Mecklenburg- Vorpommern vom 12. April 2005 (GVOBI. M-V 2005 
S.146) zuletzt geändert durch Artikels 2 des Gesetzes  vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-
V S. 777, 833) wurde durch den Kreistag am 18.12.2014 folgende Benutzungs- und 
Entgeltordnung des Landkreises Nordwestmecklenburg für die Nutzung kommunaler 
Einrichtungen des Bereiches Schulen beschlossen. 
 
 

§ 1 
Nutzung kommunaler Einrichtungen des Bereiches Schulen 

(1) Der Landkreis Nordwestmecklenburg, im Folgenden „Landkreis“ genannt, gestat-
tet auf Antrag die Nutzung folgender kommunaler Einrichtungen des Bereiches 
Schulen (Schuleinrichtungen), die sich im Eigentum des Landkreises befinden, 
soweit dienstliche Belange und öffentliche Interessen dem nicht entgegenstehen: 

 
a) Sporthallen 

1. Turnmehrzweckhallen 
- Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen „Claus Jesup“, L.-

Herrmann-Str. 5, Wismar 
- Integrierte Gesamtschule „J. W. von Goethe“, Bei der Klosterkirche 8, 

Wismar 
- Große Stadtschule „Geschwister-Scholl-Gymnasium“, Schulstraße 

9/11, Wismar 
- Überregionales Förderzentrum für den Förderschwerpunkt „Sehen“, 

August-Bebel-Allee 7, Neukloster 
 
2. 1-Feld-Hallen 

- Gerhart-Hauptmann-Gymnasium, Dahlmannstraße 40, Wismar 
- Berufsschulzentrum Nord, Dienstgebäude Zierow, Lindenstr. 15, 

Zierow 
 
3. 2-Feld-Hallen (Felder einzeln nutzbar) 

- Berufsschulzentrum Nord, Dienstgebäude Lübsche Str. 207, Wismar 
- Gymnasium Gadebusch, Agnes-Karll-Str. 20, Gadebusch 

 
4. 3-Feld-Hallen (Felder einzeln nutzbar) 

- Gymnasium „Am Tannenberg“, Rehnaer Str. 51, Grevesmühlen 
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b) Sonstige Sporträume 
1. Sportraum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung 

„Am Wallberg“, Neuendorfer Weg 5, 23974 Neuburg 
2. Kraftraum, Gymnasium „Am Tannenberg“, Rehnaer Str. 51, Grevesmüh-

len 
 
c) Schulräume (Klassen-/Mehrzweckräume) 

1. Berufsschulzentrum Nord, Dienstgebäude Lübsche Str. 207, Wismar 
2. Berufsschulzentrum Nord, Dienstgebäude Mozartstraße 54, Wismar 
3. Berufsschulzentrum Nord, Dienstgebäude Lindenstr. 15, Zierow 
4. Gymnasium Gadebusch, Agnes-Karll-Str. 20, Gadebusch 
5. Gymnasium „Am Tannenberg“, Rehnaer Str. 51, Grevesmühlen 
6. Ernst-Barlach-Gymnasium, Goetheplatz 5, Schönberg 
7. Gymnasium „Am Sonnenkamp“, August-Bebel-Allee 9, Neukloster 
8. Große Stadtschule „Geschwister-Scholl-Gymnasium“, Schulstraße 9/11, 

Wismar 
9. Gerhart-Hauptmann-Gymnasium, Dahlmannstraße 40, Wismar 

10. Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen „An den Linden“, Wismar-
sche Str. 124, Grevesmühlen 

11. Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen „Johann-Heinrich-
Pestalozzi“, Agnes-Karll-Str. 6-8 Gadebusch 

12. Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen „Anne Frank“, R.-Hartmann-
Str. 13, 23923 Schönberg 

13. Schule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung „Am Wallberg“, 
Neuendorfer Weg 5, Neuburg 

14. Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen „Claus Jesup“, L.-Herrmann-
Str. 5, Wismar 

15. Integrierte Gesamtschule „Johann Wolfgang von Goethe“, Bei der Klos-
terkirche 8, Wismar 

16. Überregionales Förderzentrum für den Förderschwerpunkt Sehen, Au-
gust-Bebel-Allee 7, Neukloster 

 
d) Sportplätze 

1. Sportplatz, Gymnasium Gadebusch, Agnes-Karll-Str. 20, Gadebusch 
2. Bolzplatz, Gymnasium Gadebusch, Agnes-Karll-Str. 20, Gadebusch 

 
(2) Der Antrag auf Nutzung einer Schuleinrichtung ist grundsätzlich schriftlich mindes-

tens zwei Wochen vor Nutzungsbeginn bei dem für die jeweilige Schule zuständi-
gen Sekretariat zu stellen. 

(3) Der Antrag auf jährliche außerschulische Nutzung der Sporthallen/-plätze für 
Übungs-/Trainingszeiten ist für das darauffolgende Schuljahr bis zum 30. April des 
Jahres bei dem für die jeweilige Schule zuständigen Sekretariat zu stellen. 

 
 
 
 

16 von 28 in Zusammenstellung



 

3 

 

(4) Der formlose Antrag ist von einer volljährigen Person (Antragsteller) zu stellen und 
muss folgende Mindestangaben enthalten: 

1. Name, Vorname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift und Telefon-
nummer des Antragstellers 

2. Benutzergruppe z. B. Firma, Verein, Sportgruppe etc. 
3. Bezeichnung der Schuleinrichtung nach § 1, deren Nutzung beantragt 

wird sowie die Bezeichnung der Örtlichkeit 
4. Angabe des Nutzungszeitraumes mit Beginn und Ende 
5. Art der Nutzung/Veranstaltung 

(5) Ein Rechtsanspruch auf Überlassung der Räume und der dazugehörigen Ausstat-
tung besteht nicht.  

(6) Fachunterrichtsräume, wie Computer-Kabinett, Labore und dergleichen sind von 
einer Fremdnutzung ausgeschlossen. 

(7) An den Wochenenden und in den Ferien kann die Nutzung der Sporthallen in 
Ausnahmen für Wettkämpfe gestattet werden.   

 Ausnahmen müssen mindestens zwei Wochen vor Nutzungsbeginn bei dem für 
die jeweilige Schule zuständigen Sekretariat beantragt werden. 

(8) Die Nutzung gemäß Abs.1 erfolgt auf der Grundlage der Allgemeinen Nutzungs-
bedingungen für die Nutzung kommunaler Einrichtungen des Bereiches Schulen 
des Landkreises Nordwestmecklenburg (Anlage A). Die Anlage A ist Bestandteil 
dieser Benutzungs- und Entgeltordnung.  

(9) Nur in Ausnahmefällen ist es möglich, Schuleinrichtungen nach Abs. 1 für Über-
nachtungen bei sportlichen und kulturellen Höhepunkten im Landkreis zu nutzen. 
In diesen Fällen wird eine Nebenkostenpauschale erhoben.  

 
§ 2 

Entgelte 
(1)  Für die Nutzung von Schuleinrichtungen gemäß § 1 werden Entgelte entspre-

chend Anlage B erhoben. Die Anlage B ist Bestandteil dieser Benutzungs- und 
Entgeltordnung. 

(1a) Abweichend von Abs. 1 wird von Nutzern der Benutzergruppe A in Einrichtungen 
auf dem Gebiet der Hansestadt Wismar 2015 für die Nutzung von Sporthallen ein 
Entgelt i. H. v. 3,00 € je Stunde und Feld erhoben; das Entgelt für alle anderen 
Nutzungen dieser Nutzer bleibt nach der Anlage B unverändert. 

(2)  Für die Höhe der Entgelte bei der Nutzung von Schuleinrichtungen gemäß § 1 er-
folgt die Einteilung in Benutzergruppen wie nachstehend:  

 
Benutzergruppe A: - gemeinnützige Sportvereine und Verbände mit Sitz im Land-

kreis, 
  sowie gemeinnützige Vereine mit Sitz im Landkreis, die Ju-

gend- und Sozialarbeit leisten 
- Betriebssportgruppen und sonstige Sportgruppen sowie 

sonstige gemeinnützige Vereine mit Sitz im Landkreis,  
 sowie Institutionen mit Sitz im Landkreis, die Präventionsar-

beit leisten 
 
Benutzergruppe B:  - auswärtige gemeinnützige Sportvereine und Verbände, 

Schulen in gemeindlicher Trägerschaft sowie Schulen in frei-
er Trägerschaft, private Bildungsträger, sonstige Nutzer, die 
nicht in Gruppe A fallen 
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(3) Für Kinder- und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr der Benutzer-
gruppe A werden bei der Benutzung von Sporthallen 50 von Hundert erhoben. 
Bei einer gemischten Benutzergruppe A werden 50 von Hundert erhoben, wenn 
ihr mindestens 50% Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 
angehören. 
Hierzu sind aktuell gültige Nachweise dem Antrag beizufügen. 

(4) Erwachsene, Kinder und Jugendliche der Benutzergruppe A erhalten darüber hin-
aus bei der Nutzung von Sporthallen und Sportplätzen bei einer Vertragsbindung 
von 3 bis 6 Monaten 20 % Ermäßigung und bei einer Vertragsbindung von über 6 
Monaten 30 % Ermäßigung auf das Entgelt. 

(5) Die Gestattung der Nutzung einer Schuleinrichtung erfolgt in schriftlicher Form 
durch den zuständigen Mitarbeiter des Landkreises und enthält den Zeitrahmen 
der Nutzung sowie das zu zahlende Entgelt.  

 

§ 3 
Sonstige Entgelte 

Bei Veranstaltungen mit Ausreichung von Speisen und Getränken fällt ein zusätzliches 
Entgelt an. Die Höhe des Entgeltes richtet sich nach der Größe der Räume, die für die 
Versorgung genutzt werden. Die Einordnung erfolgt in Benutzergruppe B für Mehr-
zweckräume gemäß Anlage B. 
Für die Entsorgung des anfallenden Mülls zeichnet der Versorger verantwortlich. Die-
se Regelung gilt unabhängig davon, ob es sich um eine Veranstaltung mit Kindern und 
Jugendlichen oder Erwachsenen handelt. 
 

§ 4 
Grundsätze der Entgelterhebung, zahlungspflichtige Personen, Fälligkeit 

(1) Die Entgeltpflicht entsteht mit der Gestattung der Nutzung von Schuleinrichtungen 
nach § 1.   

(2) Zur Zahlung der Entgelte ist die Person verpflichtet, welche den Antrag auf Nut-
zung stellt. Mehrere Zahlungspflichtige haften gesamtschuldnerisch. 

(3) Das Entgelt wird fällig mit der Bekanntgabe der Gestattung. Das Entgelt ist vor der 
Nutzung als angemessene Vorauszahlung zu verlangen. 

(4) Dem Nutzer kann in Ausnahmefällen auf Antrag eine ganz oder teilweise Befrei-
ung von der Festsetzung eines Entgeltes eingeräumt werden, wenn dies im be-
sonderen Interesse des Landkreises selbst liegt bzw. wenn seitens des Antragstel-
lers hierfür außergewöhnliche Gründe, die im ausschließlichen Interesse der All-
gemeinheit liegen, geltend gemacht werden können. 

 Die ganze oder teilweise Befreiung vom Entgelt liegt im Ermessen der Landrätin/ 
des Landrates des Landkreises. 

 

§ 5 

In-Kraft-Treten 
Diese Benutzungs- und Entgeltordnung tritt am 01.01.2015 in Kraft.  
 
Wismar, den 
 
 
 
Kerstin Weiss 
Landrätin       
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Anlage A 
 
 

Allgemeine Nutzungsbedingungen (ANB) für die Nutzung kommunaler Einrichtungen 
des Bereiches Schulen des Landkreises Nordwestmecklenburg 

 
 
 

Abschnitt I 
Allgemeines 

 
 

§ 1 Pflichten des Nutzers 
(1) Nutzer im Sinne der ANB für die Nutzung kommunaler Einrichtungen des Berei-

ches Schulen ist die Person, der die Nutzung einer Schuleinrichtung nach § 2 
Abs. 5 der Benutzungs- und Entgeltordnung gestattet wurde. 

(2) Der Nutzer übernimmt die alleinige Verantwortung für den ordnungsgemäßen 
Ablauf der Veranstaltung. Der Nutzer ist nicht berechtigt, das Nutzungsrecht der 
Schuleinrichtung und Anlagen Dritten zu überlassen.  

(3) Bei Nutzung der Schuleinrichtung muss der Nutzer anwesend sein. Bei Abwe-
senheit hat der Nutzer eine Person zu beauftragen, die die Pflichten des Nutzers 
übernimmt. 

(4) Der Nutzer ist verpflichtet, alle für die Veranstaltung ggf. erforderlichen Geneh-
migungen eigenständig einzuholen bzw. die Veranstaltung anzuzeigen, soweit 
dies erforderlich ist. Die entsprechenden Nachweise sind dem Landkreis auf Ver-
langen vorzulegen.  

(5) Der Nutzer hat sich vor Beginn der Nutzung vom ordnungsgemäßen Zustand der 
Schuleinrichtung zu überzeugen. Festgestellte Mängel sind dem Landkreis un-
verzüglich anzuzeigen und Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit ein-
zuleiten.  

(6) Der Nutzer hat die Schuleinrichtung und Anlagen, wie er sie übernommen hat, 
am Ende der Nutzung wieder im Ursprung zu übergeben.  

(7) Bei Nichteinhaltung wird vom Nutzer eine dem Schaden entsprechende Wieder-
gutmachung gefordert. 

(8) Der Nutzer ist für die Einhaltung der jeweils geltenden Haus-, Hallen- bzw. Platz-
ordnung verantwortlich.  

(9)  Den Weisungen der vom Landkreis beauftragten Person ist Folge zu leisten. 
Diese kann im Einzelfall vom Hausrecht Gebrauch machen. 

 
 

§ 2 Haftpflichtversicherung 
(1) Der Nutzer hat für die Nutzungsdauer eine ausreichende Haftpflichtversicherung 

abzuschließen und ihr Bestehen gegenüber dem Landkreis auf Verlangen vorzu-
legen.  

(2) Die vom Nutzer in den Schuleinrichtungen untergebrachten Geräte bzw. Anlagen 
sind beim Landkreis nicht versichert. 
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§ 3  Haftung 
(1) Der Nutzer haftet für alle Personen- und Sachschäden, die im Zusammenhang 

mit der Nutzung einer Schuleinrichtung entstehen, die er selbst oder die diejeni-
gen Personen schuldhaft verursacht haben, für deren Verhalten der Nutzer ein-
zustehen hat. 

 
(2) Personen, für deren Verhalten der Nutzer einzustehen hat sind solche, die sich 

mit dem Einverständnis des Nutzers in bzw. auf der zur Nutzung überlassenen 
Schuleinrichtung aufhalten.  
Dem Nutzer obliegt der Beweis, dass ein schuldhaftes Verhalten nicht vorgele-
gen hat.  

(3) Der Landkreis übergibt die Schuleinrichtung dem Nutzer in dem Zustand, indem 
sie sich zum Zeitpunkt des Beginns der Nutzung befindet. Der Nutzer übernimmt 
die Schuleinrichtung wie sie liegt und steht unter Ausschluss jeglicher Gewähr-
leistung.  

 
 

§ 4 Rücktritt 
(1) Der Landkreis kann die Gestattung der Nutzung zurückziehen, wenn 

a) die vereinbarten Nutzungsentgelte nicht fristgerecht entrichtet sind oder 
b) in Folge höherer Gewalt eine Nutzung nicht möglich ist 
c) die vereinbarte Nutzung wegen Eigenbedarf oder Bauarbeiten ausge-

schlossen ist 
d) bei der Antragstellung nicht wahrheitsgemäße oder unvollständige An-

gaben zur Nutzung gemacht wurden. 
(2) Wird von der Gestattung einer Nutzung von Schuleinrichtungen nicht oder nur 

zum Teil Gebrauch gemacht, so können bereits entrichtete Entgelte ganz oder 
teilweise erstattet werden. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Stornierung 
der Nutzung bei dem für die jeweilige Schule zuständigen Sekretariat, schriftlich 
mindestens 5 Werktage vor dem vorgesehenen Nutzungsbeginn erfolgt ist. 

 
 

§ 5 Beendigung des Nutzungsverhältnisses 
(1) Das Nutzungsverhältnis kann mit einer Frist von 2 Wochen von beiden Parteien 

in schriftlicher Form beendet werden.  
 

 
§ 6 Sonstiges 

(1) Änderungen und Ergänzungen zum Nutzungsverhältnis bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der Schriftform. 

(2) Sollte eine der Bestimmungen ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein oder 
werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. 
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Abschnitt II  
Nutzung von Sporthallen und Sportplätzen 

(Sporteinrichtungen) 
 
 

§ 7 Nutzungsrecht 
(1)  Die Sporteinrichtungen können, soweit sie für den Schulbetrieb nicht benötigt wer-

den, von montags bis freitags bis 22:00 Uhr genutzt werden. Die Nutzung wird 
durch einen Belegungsplan geregelt. 

(2)  Die Nutzung beinhaltet gleichzeitig die Benutzung der Sanitär- und Umkleideräu-
me sowie die Benutzung der vorhandenen Grundausstattung der Sporteinrichtun-
gen. Ein Nutzungsanspruch an bestimmte technische Ausstattungen besteht nicht.  

(3)  Der Nutzer übergibt dem Landkreis spätestens 7 Tage vor Beginn der Veranstal-
tung einen Organisations- und Zeitplan. 

(4)  In den Sporteinrichtungen befinden sich keine Notrufanlagen. Der Nutzer ist ver-
pflichtet, das Absetzen von Notrufen eigenverantwortlich abzusichern. 

(5) Der Nutzer übernimmt die Pflicht, falls erforderlich, für die Dauer der Nutzung die 
auf dem Grundstück befindlichen Wege und Treppen zum Objekt, dass ihm zur 
Nutzung überlassen wird, in der erforderlichen Breite schnee- und eisfrei zu hal-
ten. 

 
 

§ 8 Zutritt 
(1) Der Zutritt zu der zur Nutzung gestatteten Sporteinrichtung wird von Seiten des 

Landkreises sichergestellt. Ist dies nicht möglich, erhält der Nutzer gegen Unter-
schrift für die Dauer der Gestattung einen Schlüssel/eine Chipkarte von der vom 
Landkreis beauftragten Person. Der Nutzer verpflichtet sich, den Schlüssel/die 
Chipkarte unverzüglich nach Ende der Gestattung bei der vom Landkreis beauf-
tragten Person der jeweiligen Sporteinrichtung abzugeben. 

(2) Eine Weitergabe des Schlüssels oder der Chipkarte ist nur an die Person, die den 
Nutzer bei Abwesenheit vertritt und somit dessen Rechte und Pflichten übernimmt, 
erlaubt. 

(3) Der Verlust eines Schlüssels oder einer Chipkarte ist dem zuständigen Mitarbeiter 
des Landkreises unverzüglich zu melden. 

(4) Im Verlustfalle oder nicht erfolgter Rückgabe des Schlüssels/der Chipkarte kann 
der Landkreis die Kosten für eine neue Schließanlage, mindestens aber eine Kos-
tenerstattung in Höhe von 25,00 € verlangen. 

(5) Das Anfertigen von Nachschlüsseln ist dem Nutzer untersagt. 
 
 
 

21 von 28 in Zusammenstellung



Anlage B

Entgelte - kommunale Einrichtungen des Bereiches Schulen

Benutzergruppe A Benutzergruppe  B

Klassenräume

bis  50 m² 1,40 €/h 2,80 €/h

> 50 m² - 70 m² 2,05 €/h 4,10 €/h

> 70 m² - 90 m² 2,75 €/h 5,50 €/h

Sporthallen

Turnmehrzweckhallen 7,50 €/h 15,00 €/h

Tagesnutzung 90,00 €/Tag 180,00 €/Tag

1  Feld 10,00 €/h 24,00 €/h

Tagesnutzung 120,00 €/Tag 288,00 €/Tag

2  Felder 13,00 €/h 54,00 €/h

Tagesnutzung 156,00 €/Tag 648,00 €/Tag

3  Felder 18,00 €/h 60,00 €/h

Tagesnutzung 216,00 €/Tag 720,00 €/Tag

sonstige Sporträume 4,75 €/h 9,50 €/h

Sportplätze

Sportplatz 7,50 €/h 15,00 €/h

Tagesnutzung 90,00 €/Tag 180,00 €/Tag

Bolzplatz 6,00 €/h 12,00 €/h

Tagesnutzung 72,00 €/Tag 144,00 €/Tag

Mehrzweckräume

bis 50 m² 1,40 €/h 2,80 €/h

50 - 100 m² 3,45 €/h 6,90 €/h

100 - 200 m² 7,60 €/h 15,20 €/h

200 - 300 m² 10,75 €/h 21,50 €/h

400 - 500 m² 20,40 €/h 40,80 €/h

500 - 600 m² 25,70 €/h 51,40 €/h

Nebenkostenpauschale 

pro Person / Übernachtung 2,00 € 2,00 €
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